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Die unterfertigenden Bezirksräte stellen namens der Fraktion der Freiheitlichen Bezirksräte auf der 
am 14.04.2016 stattfindenden ordentlichen Sitzung der Bezirksvertretung von Wien Penzing 
gemäß § 23 der Geschäftsordnung folgende 
 

Anfrage 

 

Betreffend Fonds Soziales Wien Flüchtlingsunterkünfte in Penzing 
 

1. Nach welchen Kriterien werden, vom Fonds Soziales Wien, Unterkünfte als zur Unterbringung    

von Flüchtlingen geeignet beurteilt? 

2. Nach welchen Kriterien werden geeignete Unterkünfte ausgewählt? 

3. Welche Personen sind berechtigt in diese Unterkünfte einzuziehen? 

4. Nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? 

5. Wie hoch sind die Kosten der Unterbringung pro Person und Tag? 

6. Gibt es betreffend der Kosten eine Obergrenze? 

7. Dürfen auch Privatpersonen dem Fonds Soziales Wien Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung 

anbieten? 

Wenn ja:  

7.1. Welche Mindestwohnstandards müssen dafür vorliegen? 

7.2. Wie hoch sind die Kosten hierfür pro Person und Tag? 

7.3. Wurden bisher private Unterkünfte durch den Fonds Soziales Wien an Flüchtlinge vergeben? 

8. Wird die Bezirksvorstehung von einer geplanten oder bevorstehenden Unterbringung informiert? 

8.1. Wenn ja, wann? 

8.2. Wenn nein, warum Nicht? 

9. Werden die Anrainer vor einer Unterbringung informiert? 

9.1. Wenn nein, warum nicht? 

9.2. Wenn ja, wann? 

9.3. Wenn ja, haben die Anrainer Einwendungsmöglichkeiten? 

9.3.1 Wenn nein, warum nicht? 

10. Wie lange können die Flüchtlinge in den jeweiligen Unterkünften bleiben? 

11. Was passiert nach Ablauf der eventuell vorhandenen Befristung mit den betreffenden 

Flüchtlingen? 

12. Ist es geplant die Unterkünfte nach der Flüchtlingskrise sozial schwächer gestellten Wienern zur 

Verfügung zu stellen? 

12.1. Wenn nein, warum nicht? 

13. Sind die Unterkünfte auf Dauer angelegt oder zeitlich begrenzt? 

14. Wer ist für die Instandsetzung eventueller Schäden an der Unterkunft zuständig? 

15. Wer ist für die Reinigung der jeweiligen Unterkünfte zuständig? 

16. Wer kontrolliert in welchen Abständen, ob Schäden an der jeweiligen Unterkunft entstanden 

sind? 

17. Wer kontrolliert ob, die Reinigung regelmäßig und nach den ortsüblichen hygienischen 

Standards durchgeführt wird? 
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18. Wer kontrolliert ob, nur berechtigte Personen in den jeweiligen Unterkünften wohnen (auch zum 

Schutz vor Überbelegung)? 

19. Wer kontrolliert den Fonds Soziales Wien bei der Auswahl, Vergabe und Einhaltung 

entsprechender Wohnstandards? 

 

 

 

Begründung 

 

Öffentliches Interesse.  

 

 

 

 

BR Harald Stark            BR Ingrid Stark B.A. M.A. 

                             

 

 

 

    BR Bernhard PATZER   
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